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Kapitel 1 -  Einführung und systematische 
Einordnung

§ 1 Einleitung

Nahezu jedes planerische Vorhaben stellt einen Eingriff in Na
tur und Landschaft dar.1 Diese Beeinträchtigungen müssen 
kompensiert werden. Neben der naturschutzfachlichen Frage, 
welche Maßnahmen für diese Kompensation notwendig sind, 
muss die Durchführung auch rechtlich sichergestellt sein. Den 
Rahmen geben dafür die naturschutzrechtlichen Eingriffs- und 
Ausgleichsregelungen vor. Für die Bauleitplanung gilt dabei 
§ la  Abs. 3 BauGB, der -  entgegen der Eingriffsregelung in den 
§§ 13 ff. BNatSchG -  den Ausgleich nicht Vorhaben-, sondern 
planungsbezogen ausgestaltet. Bereits im Rahmen der Bauleit
planung muss deshalb eine Entscheidung über Eingriff und 
Ausgleich erfolgen. Daraus ergeben sich im Vergleich zum 
vorhabenbezogenen Ausgleich erhöhte Notwendigkeiten zur 
Absicherung der tatsächlichen Durchführung des Ausgleichs, 
die sogleich näher aufgezeigt werden.

Die planerische Ausgleichsregelung des § la  Abs. 3 BauGB 
gibt der Gemeinde dabei mehrere Möglichkeiten an die Hand, 
wie sie diesen Ausgleich durchführen und rechtlich absichern 
kann. So kommen neben den „klassischen" Instrumenten der 
Bauleitplanung (Darstellungen und Festsetzungen) auch städ
tebauliche Verträge und „sonstige geeignete Maßnahmen" in 
Betracht. Insbesondere bei großen Einzelprojekten, die ohnehin 
in enger Kooperation zwischen Gemeinde und Vorhabenträger 
(und vielleicht sogar unter Abschluss eines Vorhaben- und 
Erschließungsplans) stattfinden, bietet es sich an, den Ausgleich 
vertraglich zu regeln. Derartige kooperative Lösungen erfreuen 
sich auch in der Praxis immer größerer Beliebtheit.2 Welche 
Anforderungen an die Ausgestaltung solcher Ausgleichsverträ
ge zu stellen sind, ist Gegenstand dieser Arbeit.

1 Vgl. Scheidler, ZfBR 2011, 228.
2 Battis/Krautzberger/Löhr, NVwZ 1997, 1145 (1156); Burmeister, VB1BW 

2002, 245; Bunzel/Coulmas/Schmidt-Eichstaedt, Städtebauliche Verträ
ge, S. 106.
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A. Problemstellung und Gang der Untersuchung

Ein Grundproblem bei der Kompensation von Eingriffen ist die 
Verfügbarkeit von Flächen.3 Grund und Boden stehen nur in 
begrenzter Menge zur Verfügung. Auch die Gemeinden sind 
auf ihr Gemeindegebiet beschränkt, sodass schon heute oft ein 
Mangel an geeigneten Flächen herrscht.4 Der Flächenverbrauch 
ist dabei jedoch rückläufig. In den Jahren von 2011 bis 2014 hat 
die Siedlungs- und Verkehrsfläche täglich um ca. 69 ha zuge
nommen.5 Demgegenüber waren es in den Jahren von 2005 bis 
2008 noch 104 ha pro Tag.6 Von dem Ziel, die Flächeninan
spruchnahme bis zum Jahr 2020 auf 30 ha pro Tag zu reduzie
ren7, ist dies dennoch ein gutes Stück entfernt. Nichtsdestotrotz 
besteht bei den Kommunen ein großes Interesse an der Ansied
lung neuer Investoren und Unternehmen.8

Aufgrund dieser begrenzten Verfügbarkeit sind Grundstü
cke auch aus wirtschaftlicher Perspektive ein kostbares Gut. Die 
Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen führt zu einem 
direkten Verlust an nutzbarer Fläche und damit regelmäßig zu 
einem wirtschaftlichen Nachteil des Vorhabenträgers, der das 
teuer erworbene Bauland nicht vollständig nutzen kann. Dies 
zu vermeiden wird regelmäßig sein Anliegen sein. Das BauGB 
bietet deshalb -  ebenso wie auch das BNatSchG -  die Möglich

3 Wagner, VB1BW 2006, 50; Bauer/Abresch/Steinhoff, in: Nottmeyer- 
Linden/Müller/Horst/Schweppe-Kraft, Zukunft des Vertragsnaturschut
zes, S. 71 (72).

4 Küpfer/Arnold, BWGZ 1119. So auch bereits Schmidt, NVwZ 1998, 337 
(339); Louis, NuR 2004, 714 (716); Berchter, Eingriffsregelung, S. 226; 
zu den Ursachen: Tomerius, NuR 2005, 14 ff. Siehe auch den Artikel 
der Badischen Zeitung vom 25.08.2015, abrufbar unter: 
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/freiburgs- 
ausgleichsflaechen-reichen-fuer-grosse-bauprojekte-nicht-aus (abge
rufen am 15.06.2016).

5 Quelle: Statistisches Bundesamt, im Internet abrufbar unter: 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/ 
LandForstwirtschaftFischerei/ Flaechennutzung/ Flaechennutzung 
Aktuell.html (abgerufen am l5.06.2016).

6 M ichler/Möller, NuR 2011, 81 (84).
7 So das Ziel der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregie

rung (Quelle: Statistisches Bundesamt, siehe Fn. 5).
8 Thum, UPR 2006, 289 (296).
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keit, den Ausgleich nicht auf dem Eingriffsgrundstück selbst, 
sondern an einem anderen Ort durchzuführen. Gleichzeitig 
besteht aus Sicht des Naturschutzes ein Interesse an möglichst 
effektiven Maßnahmen. Da die inhaltlichen Ausgestaltungs
möglichkeiten von Festsetzungen begrenzt sind, ist häufig die 
Durchführung des Ausgleichs mittels vertraglicher Regelungen 
vorteilhaft.

Ausgangsproblem bei einem Ausgleich gem. § la  Abs. 3 
BauGB ist die Sicherung der tatsächlichen Durchführung. Uber 
den Ausgleich wird nämlich bereits im Vorfeld, zeitlich losge
löst von dem eigentlichen Eingriff, entschieden. Dies bietet hei 
vertraglichen Lösungen ein besonderes Risiko: Während Fest
setzungen im Bebauungsplan jedermann zwingendes Recht 
darstellen, wirken Verträge nur zwischen den Parteien. Vor 
allem im Hinblick auf eine etwaige Rechtsnachfolge muss des
halb genau darauf geachtet werden, wie und innerhalb welcher 
Beziehungen diese Verträge ausgestaltet werden. Daneben 
muss die besondere Beziehung des (städtebaulichen) Vertrags 
zum Bauleitplan berücksichtigt werden. Geklärt werden soll 
deshalb, unter welchen Umständen Verträge zur Regelung des 
planerischen Ausgleichs in Betracht kommen, welchen Inhalt 
diese haben können bzw. müssen sowie welche begleitenden 
Sicherungsmechanismen notwendig sind.

Zunächst soll dabei ein Überblick über die maßgeblichen 
Eingriffs- und Ausgleichsbestimmungen gegeben werden. Dies 
umfasst sowohl deren historische Entwicklung als auch eine 
Gegenüberstellung der naturschutzrechtlichen Eingriffs- und 
der bauleitplanerischen Ausgleichsregelung. Im Anschluss 
werden die Anforderungen an die vertragliche Sicherung des 
Ausgleichs, insbesondere im Vergleich zur Kompensation 
durch Darstellungen und Festsetzungen herausgearbeitet. Da
ran anknüpfend wird die notwendige Ausgestaltung der bei
den Varianten des § la  Abs. 3 Satz 4 BauGB näher beleuchtet 
und die begleitenden (vor allem dinglichen) Sicherungsinstru
mente auf ihre Eignung zur Ausgleichssicherung überprüft.
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B. Stand der Forschung

Der naturschutzrechtliche Ausgleich in der Bauleitplanung ist 
ein Schnittgebiet zwischen Naturschutz- und Bauplanungsrecht 
und kann insoweit aus zwei Perspektiven beleuchtet werden. 
Hinzu kommt, dass für die vertragliche Sicherung dingliche 
Rechte notwendig sind, die sich nach zivilrechtlichen Regeln 
richten. Es gilt also, eine Vielzahl unterschiedlicher Rechtsre
gimes in Einklang zu bringen.

Die Wissenschaft hat sich dabei mit dem Verhältnis von Na
turschutz- und Bauplanungsrecht im Hinblick auf die Eingriffs
und Ausgleichsregelung spätestens seit dessen gesetzlicher 
Regelung (zunächst im BNatSchG)9 immer wieder befasst.10 
Überwiegend wird der Themenkomplex -  auch bedingt durch 
die expliziten Regelungen in § 18 Abs. 1 BNatSchG und § la  
Abs. 3 BauGB und der hierzu neigenden Rechtsprechung11 -  
dabei als Teil des Bauplanungsrechts behandelt.12 Dem ver
schließt sich die vorliegende Arbeit nicht und betrachtet die 
Frage der Sicherung des naturschutzrechtlichen Ausgleichs in 
der Bauleitplanung ebenfalls aus primär bauplanungsrechtli
cher Sicht. Die Anforderungen an die Durchführung des natur
schutzrechtlichen Ausgleichs in der Bauleitplanung hat vor 
allem in den Jahren 2000 bis etwa 2010 Beachtung gefunden, 
wobei der Fokus eher auf der vorhergehenden Abwägung13,

9 Zur Entwicklung der Eingriffs- und Ausgleichsregelung siehe unten 
§ 2 (S .8 f f . ) .

10 Zum BNatSchG 1993 siehe z.B. Ramsauer, Eingriffsregelung; Mit- 
schang, Belange von Natur und Landschaft; Garbe, Eingriffsregelung; 
Kuschnerus, NVwZ 1996, 235; Lüers, UPR 1996, 401. Zur Änderung 
durch das BauROG siehe z.B. Louis, NuR 1998,113; Lüers, ZfBR 1997, 
231 und DVB1. 1998, 433; Battis/Krautzberger/Löhr, NVwZ 1997, 1145. 
Siehe zudem die M onographien von Tophoven, Eingriffs- und Aus
gleichsregelung und von Bosse, Eingriffsregelung.

11 Vor allem BVerwG, Beschl. v. 31.01.1997 -  4 NB 27/96 = BVerwGE 
104, 68. Zum Einfluss der Rechtsprechung siehe unten § 2 A . und B. 
(S. 8 f. und 11).

12 Zur Bauleitplanung als Eingriff siehe unten § 3 B . II. (S. 26 ff.).
13 Tophoven, Eingriffsregelung und Lau, Naturschutz in der Bauleitpla

nung. Siehe hierzu auch § 2 A . (S. 8 f.).
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der Wirksamkeit14 oder der praktischen Seite des Ausgleichsin
halts15 liegt. Während die Möglichkeit des Ausgleichs (und 
dessen Sicherung) durch Verträge zwar in vielen dieser -  und 
weiterer16 -  Werke mitbehandelt wird, fehlt es an einer einge
henden Analyse der auftretenden Sicherungsprobleme und 
deren Hintergründe sowie der Entwicklung entsprechender 
Vorgaben für eine Lösung.

Die Probleme des naturschutzrechtlichen Ausgleichs gem. 
§ la  Abs. 3 BauGB und seiner Sicherung liegen dabei weniger 
in grundlegend unterschiedlichen Ansatzpunkten und Theo
rien. Vielmehr besteht in großen Teilen Einigkeit, so z.B. dass 
die Durchführung der Maßnahmen -  möglichst durch dingliche 
Rechte -  abgesichert werden muss. Die in der Forschung beste
henden Diskussionen drehen sich deshalb regelmäßig um Ein
zelfragen. So sind die in Betracht kommenden dinglichen Siche
rungsmittel nicht abschließend geklärt17 (z.B. sprechen sich 
Grziwotz, Berchter und Stich neben der vielfach anerkannten 
Dienstbarkeit auch für die Reallast als taugliches Sicherungs
mittel aus18). Auch der mögliche Inhalt von Ausgleichsverträ
gen, insbesondere in Bezug auf dauerhafte Ausgleichsmaß
nahmen19, ist nicht abschließend geklärt. Sogar deren Rechtsna
tur (öffentlich-rechtlich, zivilrechtlich und/oder städtebau
rechtlich) bietet Stoff zur Diskussion20. Im Hinblick auf die in 
§ la  Abs. 3 genannten „sonstigen geeigneten Maßnahmen" 
herrscht ebenfalls weitgehend Unklarheit, welche Instrumente 
als solche in Betracht kommen. Eine Einzelbetrachtung dieser

14 Von Bosse, Eingriffsregelung und Berchter, Eingriffsregelung (der die 
Sicherung durch Vertrag allerdings am  Rande mitbehandelt).

15 Busse/Dimberger/Pröbstl, Eingriffsregelung.
16 Insbesondere in zusammenfassenden W erken über städtebauliche 

Verträge, wie z.B. Burmeister, Städtebauliche Verträge, Rn. 122; Birk, 
Städtebauliche Verträge, Rn. 486 ff.; Bunzel/Coulmas/Schmidt- 
Eichstaedt, Städtebauliche Verträge, S. 106 ff.

17 Hierzu siehe v.a. § 8  A .II. und § 13A . (S .140ff. und 235 f.). Eine
Übersicht bietet auch Grziwotz, Komm jur 2008, 288; ders. Vertragsge
staltung, Rn. 115, der jedoch keine eingehende Analyse der zugrun
deliegenden Sicherungsprobleme vornimmt.

18 Siehe unten § 1 3 E .I  (S. 252 mit Nachweisen in Fn. 1116).
19 Speziell hierzu unten § 8 C . (S. 148 ff.).
20 Hierzu § 5 A . II. (S. 61 ff.).

5



Probleme ist dabei nicht zielführend, vielmehr müssen diese in 
ihren Gesamtkontext eingebettet und umfassend betrachtet 
werden.

Ziel dieser Arbeit ist es demnach, die Vielzahl an ungeklär
ten Einzelfragen in einen systematischen Zusammenhang zu 
bringen und dadurch spezifische Anforderungen an den natur
schutzrechtlichen Ausgleich in der Bauleitplanung durch Ver
träge aufzustellen, um schlussendlich anhand dieser Anforde
rungen konkrete Vorgaben für die Sicherung des vertraglichen 
Ausgleichs zu nennen.21

C. Begriff des Ausgleichs und der Sicherung

Die Begriffe des Ausgleichs und der Sicherung können im Be
reich der naturschutzrechtlichen Ausgleichsregelung im Bau
planungsrecht nicht immer ganz trennscharf benutzt werden. 
Dies resultiert vor allem daraus, dass es innerhalb des Pla
nungsprozesses unterschiedliche Verfahrensschritte gibt, in 
denen der Ausgleich jeweils eine andere Gestalt erhält. Insofern 
zu Beginn ein paar klarstellende Worte:

Der Begriff des Ausgleichs22 ist sehr weitreichend, weshalb 
in der Praxis eine genaue Abgrenzung oft entbehrlich ist. Im 
Rahmen einer wissenschaftlichen Betrachtung ist es aber sinn
voll, zwischen dem Ausgleich als übergeordnetem Ziel, dem 
Ausgleich als faktischer Durchführung der Maßnahme sowie der 
bloßen Sicherstellung des Ausgleichs zu unterscheiden. Der Aus
gleich in seiner abstraktesten Ausprägung bildet eine Art über
geordnete Wertungsstufe. Dieser „abstrakte Ausgleich" erfolgt 
im Rahmen der Bauleitplanung dergestalt, dass festgestellt 
wird, wie der Eingriff zu bewerten ist und welche Maßnahmen 
für die Kompensation nötig sind. Diese Entscheidungen voll
ziehen sich auf planerischer Ebene. Dem steht die tatsächliche 
Durchführung des Ausgleichs, also der Herstellung der Aus
gleichsmaßnahme (z.B. durch Pflanzen eines Baumes oder An
legen eines Biotops), gegenüber.

21 Literatur und Rechtsprechung wurden dabei bis zum  01.06.2017 
berücksichtigt.

22 Ebenfalls um  eine Klarstellung bemüht: Schmidt, NVwZ 1998, 337 
(338 f.).
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§ la  Abs. 3 Satz 2 BauGB besagt zudem, dass der Ausgleich 
„durch“ ein bestimmtes Instrument (Darstellung oder Festset
zung im Bauleitplan, städtebauliche Verträge oder sonstige 
geeignete Maßnahmen) „erfolgt". § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB 
spricht sogar von einer „Durchführung des Ausgleichs". Damit 
ist natürlich nicht die spätere tatsächliche Ausführung der 
Maßnahmen gemeint (die nur durch eine tatsächliche Hand
lung erfolgen kann). Die Formulierung „erfolgt durch" bzw. die 
„Durchführung des Ausgleichs" bedeuten zunächst nichts 
weiter als die (schriftliche) Niederlegung des zuvor im Abwä
gungsprozess gewonnenen Abwägungsergebnisses. Diese 
„Verkörperung" (im Bauleitplan oder Vertrag) dient durch ihre 
zwingende Wirkung der Sicherung des Ausgleichs, also der 
Absicherung, dass die Ausgleichsmaßnahmen tatsächlich aus
geführt werden können und müssen. Die in § la  Abs. 3 Satz 2 
und 4 BauGB genannten Instrumente verknüpfen damit durch 
ihre Sicherungsfunktion den Ausgleich als Entscheidung und 
den Ausgleich als tatsächliche Handlung.

Auch der Begriff der Sicherung hat zwei Ebenen23: Zum ei
nen kommt bereits der verpflichtenden Wirkung von Bauleit
plan oder Vertrag (inklusive Sicherungsmittel) eine Sicherungs
funktion zu. Bisweilen wird deshalb von einer „Sicherung 
durch Festsetzung" oder „Sicherung durch Vertrag" gespro
chen. Zum anderen können aber Verträge wiederum selbst 
durch weitere Sicherungsinstrumente (z.B. dingliche Siche
rungsmittel) abgesichert werden. Diese Sicherung im klassisch 
zivilrechtlichen Sinn bezieht sich auf die vertraglichen Ver
pflichtungen und erweitert deren Sicherungswirkung. Auch 
diese Sicherungsinstrumente sind Bestandteil der Sicherungs
funktion der in § la  Abs. 3 Satz 2 und 4 BauGB genannten In
strumente.

23 Hierzu unten § 6 C . (S. 107 f.).
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§ 2 Entwicklung der Eingriffs- und 
Ausgleichsregelungen

Die naturschutzrechtliche Eingriffs- und Ausgleichsregelung 
hat -  insbesondere in den Jahren nach 1993 -  viele Änderungen 
und (in Bezug auf die Bauleitplanung) sogar einen Wechsel 
ihres gesetzlichen Standorts durchlaufen. Besondere Bedeutung 
kommt dabei der Rechtsprechung zu, welche die Entwicklung 
der Eingriffsregelung stark mitgeprägt hat. Die Änderungen 
waren dabei nicht nur rein formaler Natur, sondern betrafen 
auch Inhalt und tatsächliche Bedeutung der Vorschriften. Die 
Entwicklungsgeschichte zeigt dabei die Veränderung der Norm 
weg von einer Vorschrift zur strikten Erhaltung des natur
schutzrechtlichen Status quo und hin zu einem flexiblen In
strument des frühzeitigen Ausgleichs (zumindest im Bereich 
Bauleitplanung). Inwiefern diese Entwicklung für den Natur
schutz von Vorteil war, ist kritisch zu betrachten. Nachfolgend 
sollen die wichtigsten Stationen des Werdegangs der Eingriffs
und Ausgleichsregelungen wiedergegeben werden.

A. D erA usg le ich  im Bundesnaturschutzgesetz

Die naturschutzrechtliche Eingriffs- und Ausgleichsregelung 
fand sich bereits in der ersten Fassung des BNatSchG von 
197624. § 8 BNatSchG 1976 war dabei eine rahmenrechtliche 
Vorschrift nach Art. 75 Nr. 3 GG (a.F.), die aber in zentralen 
Fragen für die Ausführung der Landesgesetze verbindlich war 
(z.B. Definition des Eingriffs und Ausgleichs)25. Dennoch war 
das Verhältnis von Baurecht und naturschutzrechtlicher Aus
gleichsregelung lange Zeit nicht abschließend geklärt.26 Insbe
sondere die Rolle der Eingriffsregelung in der Planfeststellung 
war umstritten: Stellten die Vorschriften der Eingriffsregelung

24 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur
schutzgesetz -  BNatSchG) vom 20.12.1976, BGBl. I S. 3574; Berichti
gung im jah r 1977, BGBl. I S. 650.

25 Vgl. BVerwG, Urt. v. 04.07.1986- 4 C  50/83, juris Rn. 19 = BVerwGE 
74, 308 (313).

26 Wagner, in: Emst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB § la  Rn. 20.
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strikt verbindliches Recht dar27 oder waren sie der Planabwä
gung zugänglich28? Aus dem Gebot der bauplanerischen Kon
fliktbewältigung ergab sich zumindest die Pflicht zur Berück
sichtigung der Eingriffsregelung. Das OVG Niedersachsen 
stellte dementsprechend fest, dass im Rahmen der Bauleitpla
nung die Möglichkeit der Kompensationsmaßnahmen berück
sichtigt werden müsse, da anderenfalls der Plan abwägungsfeh
lerhaft sei.29

Als Reaktion auf diese Rechtsprechung30 und aufgrund der 
praktischen Schwierigkeiten31 bei der Anwendung des § 8 
BNatSchG 1976 wurde 1993, im Zuge des Investitionserleichte- 
rungs- und Wohnbaulandgesetzes32 erstmals das Verhältnis zur 
Bauleitplanung durch die §§ 8a bis c BNatSchG 1993 ausdrück
lich bundesgesetzlich geregelt (der sog. Baurechtskompro
miss).33 § 8a BNatSchG 1993 bestimmte dabei, dass über Eingrif
fe in Natur und Landschaft im Rahmen der Abwägung34 bei der 
Bauleitplanung zu entscheiden sei. Dies entsprach der Idee, 
dass die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
nur einmal -  nämlich bereits im Zuge des Bauplanungsverfah

27 So das BVerwG, Beschl. v. 30.12.1996 -  11 VR 21/95, juris Rn. 43 = 
NuR 1997, 497 (498), das von einem nicht abwägbaren Planungsleit
satz ausging.

28 So das OVG Berlin, Urt. v. 22.04.1983 -  2 A 6/81 = NVwZ 1983, 416 
(417).

29 NdsOVG, Beschl. v. 06.10.1988- 1  B 115/88 = NuR 1989,443 (444).
30 Louis, NuR 2007, 94 (97).
31 Koch, in: Ramsauer, Eingriffsregelung, S. 199 (209).
32 Gesetz zur Erleichterung von Investitionen und zur Ausweisung und

Bereitstellung von Wohnbauland (Investitionserleichterungs- und 
Wohnbaulandgesetz) vom  22.04.1993, BGBl. I S. 466.

33 Zugleich erfolgte in § 6  BauGB-MaßnahmenG die erste explizite 
Kodifizierung des städtebaulichen Vertrags (Lorz, DÖV 2001, 177 
(179)).

34 Die Einzelheiten der Anwendung in der Abwägung waren jedoch 
zunächst umstritten, vgl. Koch, in: Ramsauer, Eingriffsregelung, S. 199 
(201 ff.).
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rens -  zu prüfen sein sollten.35 Schon damals bestand die Vor
überlegung, den Ausgleich direkt im BauGB zu regeln.36

Die §§ 8a bis c BNatSchG 1993 beinhalteten schon viele 
Grundsätze, die sich heute in den Regelungen im BauGB wie
derfinden (Verursacherprinzip, Zuordnung von Ausgleichsflä
chen sowie deren Sicherung).37 Der Wortlaut des § 8a 
BNatSchG 1993 ließ allerdings nur den Ausgleich durch Dar
stellungen und Festsetzungen und diesen auch nur innerhalb 
eines Bebauungsplans zu. Die Möglichkeit der Durchführung 
des Ausgleichs auch durch städtebauliche Verträge38 wurde 
aber durch die Rechtsprechung39 anerkannt.40 Dieser kommt in 
jenem Zeitraum besondere Bedeutung zu, da sie viele Grunds
ätze aufgestellt hat, die heute unangefochtene Geltung haben 
und teilweise sogar später vom Gesetzgeber aufgegriffen wor
den sind.

So hatte das BVerwG festgestellt, dass die Gemeinde bereits 
in der Abwägung zu prüfen habe, ob aufgrund der Aufstellung, 
Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen 
Eingriffe in die Natur und Landschaft zu erwarten sind. Zudem 
habe die Gemeinde den vorfindlichen Zustand und das berühr
te Integritätsinteresse zu ermitteln und Erwägungen dahinge
hend anzustellen, ob und wie sich die Folgen des Eingriffs 
sachgemäß bewältigen lassen. Werde dies nicht berücksichtigt, 
so liege ein Ermittlungsdefizit vor.41 Zudem wurde entschie
den, dass Kompensationsmaßnahmen auch außerhalb des 
räumlichen Geltungsbereichs eines Bebauungsplans festgesetzt

35 BT-Drs. 12/3944, S .5 1 ; Blume, NVwZ 1993, 941. Hierdurch sollte 
insbesondere auch der Vollzug erleichtert werden (Klinge, BauR 
1995, 289 (301)).

36 Wagner, in: Emst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB § la  Rn. 21.
37 Siehe hierzu Louis, NuR 2007 94 (97); Koch, in: Ramsauer, Eingriffsre

gelung, S .1 9 9  (205 ff.).
38 Diese sind seit dem BauROG 1998 in §11  BauGB geregelt (siehe 

BGBl. I S. 2087).
39 BVerwG, Beseht, v. 09.05.1997 -  4 N 1/96, LS 1 und juris Rn. 27 =

BVerwGE 104, 353 (353 und 360); bestätigt durch: BVerwG, Beschl. v.
05.01.1999 -  4 B N  28/97, LS 1 und juris Rn. 7 = NVwZ-RR 1997, 426.

40 Uechtritz, NVwZ 1997,1182 (1184).
41 Zu allem: BVerwG, Beschl. v. 31.01.1997 -  4 NB 27/96 = BVerwGE

104, 68, (78).
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werden können.42 Ebenso wurde bereits damals die Notwen
digkeit einer Vollkompensation verneint.43

All dies zeigt bereits die Tendenz zu einer Flexibilisierung 
des Ausgleichs in der Bauleitplanung, welche sich dann in den 
späteren Eingriffs- und Ausgleichsregelungen widerspiegelt.

B. Eingliederung in das BauGB

M it dem  BauR O G  199844 w urde die E in g riffs - und A u s
gleichsregelung durch Schaffung des § la  schließlich in das 
BauGB integriert45, wobei viele Ansätze der Rechtsprechung zu 
§ 8a BNatSchG 1993 in Gesetzesform gegossen wurden.46 Dem 
BauROG lag dabei die Befristung von geltenden Regelungen 
zugrunde, welche teilweise eben auch die naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung des § 8b BNatSchG 1993 betraf.47 Ziel des 
Gesetzgebers war es, zur „Klärung des Verhältnisses des Bau
planungsrechts zum Umwelt- und Fachplanungsrecht beizu
tragen"48. Im Hintergrund stand dabei auch die im Jahre 1994 in 
§ 20a GG aufgestellte Staatszielbestimmung des „Schutzes der 
natürlichen Lebengrundlage".49

Inhaltlich wurde die -  durch die Rechtsprechung bereits ak
zeptierte -  Möglichkeit des Ausgleichs durch städtebaulichen 
Vertrag gesetzlich verankert (in § la  Abs. 3 Satz 3 BauGB 1998

42 BVerwG, Beschl. v. 09.05.1997 -  4 N 1/96 = BVerwGE 104, 353 
(„Grundsatzurteil"); bestätigend BVerwG, Beschl. v. 18.11.1997 -  
4 BN 26/97, juris R n .8  = ZfBR 1998,158.

43 OVG NRW, Urt. v. 28 .06 .1995- 7a D 44/94.NE = NuR 1996, 418 
(419).

44 Gesetz zur Änderung des Baugesetzbuchs und zur Neuregelung des 
Rechts der Raumordnung (Bau- und Raumordnungsgesetz 1998 -  
BauROG) vom 18.08.1997, BGBl. I S. 2081.

45 Hierzu: Battis/Krautzberger/Löhr, NVwZ 1997,1145 (1146 f.).
46 Battis/Krautzberger/Löhr, NVwZ 1997, 1145 (1148); Schmidt, NVwZ 

1998, 337; vgl. Schliepkorte, ZfBR 1999, 66 (70).
47 Battis/Krautzberger/Löhr, NVwZ 1997, 1145; Wagner, in:

Emst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB § la  Rn. 4.
48 BT-Drs. 13/6392, S. 36; zu den Problemen der Praxis bei Anwendung 

der §§ 8a bis c BNatSchG 1993: Schink, BauR 1998,1163 (1176).
49 Battis/Krautzberger/Löhr, NVwZ 1997, 1145 (1146f.); Weihrich,

NatSchLSA 1999, 33; Stich, ZfBR 2003, 643 (645).
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und § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB) und zugleich die Möglich
keit geschaffen, auch Flächen außerhalb des Plangebiets für den 
Ausgleich heranzuziehen (§ la  Abs. 3 Satz 2 BauGB 1998). Eine 
Änderung beinhaltete auch § 200a BauGB, dessen Satz 1 die 
Ersatz- mit den Ausgleichsmaßnahmen gleichstellte, während 
zugleich in Satz 2 auf den unmittelbaren zeitlichen und räumli
chen Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich verzich
tet wurde. Die Möglichkeiten der Gemeinde, für einen natur
schutzrechtlichen Ausgleich zu sorgen, wurden damit erheblich 
erweitert.50 Im Übrigen war eine Änderung der materiellen 
Rechtslage aber nicht beabsichtigt.51

Mit dem EAG Bau 200452 erhielt § la  BauGB die neue amtli
che Überschrift „Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz". 
Zudem wurde die in Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 geregelte natur
schutzrechtliche Ausgleichsregelung zusammengefasst und in 
Abs. 3 verschoben, was jedoch eher redaktionell begründet war 
und keine besonderen inhaltlichen Änderungen zur Folge hat
te.53 Im Jahr 200754 wurde der Anwendungsbereich des § la  
Abs. 3 BauGB durch Einführung des § 13a BauGB insofern 
beschnitten, als dass dieser keine Anwendung mehr auf Vorha
ben hat, die im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden 
und eine Grundfläche von weniger als 20.000 Quadratmeter 
haben. 201355 wurde, entsprechend der Rechtsprechung des 
BVerwG, ein Verweis auf § 15 Abs. 3 BNatSchG56 in § la  Abs. 3

50 Schink, DVB1. 1998, 609 (612, 617); ders., BauR 1998,1163 (1177); Köck, 
NuR 2004,1 (3).

51 BT-Drs. 13/6392, S .4 3 ; Uechtritz, NVwZ 1997, 1182 (1185); Ohms, 
BauR 2000, 983 (987).

52 Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuches an EU-Richtlinien (Eu
roparechtsanpassungsgesetz -  EAG Bau) vom 24.06.2004, BGBl. I 
S. 1359.

53 BR-Drs. 756/03 v. 17.10.2003, S. 112; Jessel, UPR 2004,408 (410).
54 Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenent

wicklung der Städte vom 21.12.2006, BGBl. I S. 3316.
55 Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und 

Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 
11.06.2013, BGBl. I S. 1548.

56 § 1 5  Abs. 3 BNatSchG betrifft die Sicherung der Agrarstruktur und
gibt hierzu eine besondere Berücksichtigung agrarstruktureller Be
lange vor, wenn landwirtschaftlich nutzbare Böden für den Aus
gleich herangezogen werden sollen.
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Satz 5 aufgenommen, welcher damit seine heutige Gestalt er
hielt.57

Parallel wurde 2002 im BNatSchG die naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung zunächst in die §§ 18 bis 21 verschoben. Mit 
dem Erlass des Bundesnaturschutzgesetzes am 27.07.200958 hat 
der Gesetzgeber die seit der Föderalismusreform 2006 beste
hende Möglichkeit genutzt und eine Vollregelung des Natur
schutzrechts vorgenommen, welche am 01.03.2010 in Kraft 
getreten ist.59 Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung findet 
sich seither in den §§ 13 bis 19 BNatSchG. Das Verhältnis zur 
Bauleitplanung blieb von beiden Änderungen unberührt, der 
Vorrang von Ausgleichs- gegenüber Ersatzmaßnahmen wurde 
jedoch aufgegeben60. Aktuell regelt § 18 Abs. 1 BNatSchG, dass 
sich der Ausgleich bzw. Ersatz nach den Vorschriften des 
BauGB richtet.

C. Fazit

Bereits die historische Entwicklung der Eingriffs- und Aus
gleichsregelung zeigt deutlich, dass diese in der Bauleitplanung 
ein möglichst flexibles Instrument darstellen soll. Die Gemeinde 
soll frühzeitig über Art und Weise des Ausgleichs entscheiden. 
Zur Lösung des Konflikts steht ihr dann eine Vielzahl von Mög
lichkeiten zur Verfügung. Nicht nur, dass die Entscheidung im 
Rahmen der Abwägung getroffen wird und damit von der dort 
vorherrschenden Freiheit profitiert. Auch eine schematische 
Lösung über (zugeordnete) Darstellungen und Festsetzungen 
wird nicht verlangt, wie die Anerkennung der Lösung über

57 Bei letzter Bearbeitung berücksichtigter Stand: 01.06.2017. Aufgrund 
der vielen, vor allem formalen Änderungen des § la  Abs. 3 BauGB ist 
bei der Zitierung der Norm besondere Rücksicht auf den Zeitpunkt 
geboten. Die hier verwendete Zitierung bezieht sich immer auf den 
aktuellen Gesetzesstand bei Schluss der Bearbeitung (sofern nicht 
anders gekennzeichnet). Die genaue Normbezeichnung kann daher 
von derjenigen in der zitierten Literatur und Rechtsprechung abwei
chen.

58 Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege vom 29.07.2009, BGBl. I S. 2542.

59 Franzius, ZUR 2010, 346; Glaser, JuS 2010, 209 (210); Lau, NuR 2011, 
680; Mitschang, BauR 2011, 33; Michler/Möller, NuR 2011, 81.

60 Siehe hierzu § 3 A . II. 1. (S. 17 f.).
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